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und den Weg voran die Volksgruppen auf eine Regelung vorbereiten und konstruktivere und 
stärker aufeinander abgestimmte Botschaften vermitteln und Handlungen und Äußerungen 
unterlassen, die den Prozess belasten oder seinen Erfolg erschweren könnten, unter Hinweis 
auf die diesbezügliche Erklärung des Generalsekretärs vom 25. November 2019; 

 g) die Einbeziehung der Zivilgesellschaft in die Friedensbemühungen verstärkt zu 
unterstützen und zu gewährleisten, dass ihr eine produktive Rolle zukommt, insbesondere 
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Regelung führen, legt den Führern der beiden Volksgruppen nahe, die Gute-Dienste-Mission 
des Generalsekretärs in schriftlicher Form über die Maßnahmen informiert zu halten, die sie 
zur Förderung der maßgeblichen Teile dieser Resolution seit ihrer Verabschiedung ergriffen 
haben, insbesondere in Bezug auf die Ziffern 5 und 6 und 8, um eine dauerhafte und umfas-
sende Regelung herbeizuführen, ersucht den Generalsekretär außerdem, diese Informatio-
nen in seinen Bericht über seine Guten Dienste aufzunehmen, und ersucht den Generalsek-
retär ferner, bis zum 10. Januar 2021 einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution 
vorzulegen und den Sicherheitsrat nach Bedarf über die Ereignisse auf dem Laufenden zu 
halten; 

 19. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 
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